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Hinweise für die Aufnahme
und Behandlung
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus kann eine
Anschlussheilbehandlung (AHB) bzw. eine Rehabilitation
in der Zeit vor der Rückkehr in den Alltag durchgeführt
werden. Abhängig von der Krebserkrankung werden
begleitende Therapien individuell für Sie zusammengestellt,
um den Heilungsprozess zu unterstützen. Eine weitere
Möglichkeit, um wieder gesund zu werden, bietet eine
Akutbehandlung. Erklärungen zu den verschiedenen
Maßnahmen finden Sie nachstehend.

Akutbehandlung

Zur Aufnahme ist eine Krankenhaus-Einweisung nötig,
die der Hausarzt ausstellen und begründen muss. Die
Einweisung ist möglich, wenn eine stationäre Behandlung
medizinisch erforderlich ist, eine ambulante Behandlung
nicht ausreicht oder die erforderlichen Therapien in örtlichen
Krankenhäusern nicht zur Verfügung stehen.

Gründe für die Einweisung können sein:

– Nutzung spezieller Therapien wie Fiebertherapie, 
Hyperthermie u. a.

– Beseitigung von Behandlungsschäden durch 
Chemo- oder Strahlentherapien

– Behandlung von krankheitsbedingten Beschwerden

– Behandlung von Rückfällen oder deren Vorbeugung 
bei Risikopatienten

– Behandlung mit komplementären Mitteln, wenn 
konventionelle Therapien (Chemo, Bestrahlung) 
nicht vertragen werden oder keinen Erfolg versprechen

– Regeneration eines geschädigten Immunsystems 
durch eine intensive Immuntherapie

– Chronisch rezidivierende Erkrankung, ambulant 
therapieresistente Erkrankung

– Intensive, umfangreiche ganzheitsmedizinische 
Diagnostik und Therapie dringend erforderlich

Die Klinik muss einen Versorgungsvertrag mit Ihrer
Krankenkasse haben, sonst ist eine Kostenübernahme
nicht möglich. Eventuell können die Kosten im Rahmen
einer Einzelfallentscheidung übernommen werden.

Betreffende Einrichtungen sind in unserer Liste mit
„Akut“ bezeichnet. In diesen Häusern werden umfang-
reiche Biologische Therapien durchgeführt (Abkürzungs-
verzeichnis s. nächste Seite).

Anschlussheilbehandlung (Anschlussrehabilitation)

Eine Anschlussrehabilitation (AHB) können Sie erhalten,
wenn diese nach einer stationären Krankenhausbehand-
lung notwendig ist. Zwischen dem Ende des Krankenhaus-
aufenthaltes und dem Beginn der AHB dürfen aber nicht
mehr als 14 Tage liegen. Das Krankenhaus stellt den Bedarf
fest und hilft Ihnen bei der Stellung des Antrages. Bitte
wenden Sie sich bereits während Ihres Aufenthaltes an
den Klinik-Sozialdienst. Er informiert Sie darüber, welches
Verfahren Ihr zuständiger Rentenversicherungsträger für
die Einleitung einer AHB vorsieht. Kann der Zwischen-

zeitraum von 14 Tagen aus medizinischen Gründen
oder wegen fehlender Aufnahmekapazitäten nicht
eingehalten werden, so ist es im Einzelfall möglich, die AHB
in angemessenem Rahmen später zu beginnen.

Nach einer Bestrahlungsbehandlung sollte spätestens
6 Wochen danach die Anschlussrehabilitation beginnen.

Die stationäre Anschlussheilbehandlung dauert drei
Wochen und ist in der Regel nur in Häusern möglich, die
einen Belegungsvertrag mit den zuständigen Kostenträgern
haben.

Einrichtungen, in denen eine Anschlussheilbehandlung
durchgeführt wird, sind in unserer Liste mit „AHB“
gekennzeichnet.

Rehabilitation

Im Unterschied zur AHB erfolgt eine onkologische
Rehabilitation nicht direkt im Anschluss an den Kranken-
hausaufenthalt. Sie kann nur innerhalb eines Jahres
nach erfolgter Akutbehandlung gewährt werden. Wenn
erhebliche Funktionsstörungen vorliegen durch die
Tumorerkrankung, Komplikationen bzw. Therapiefolgen,
kann die Rehabilitationsleistung im Einzelfall auch im zweiten
Jahr nach der Akutbehandlung erbracht werden. Laufende
zytostatische Behandlungen sind kein Hinderungsgrund.

Eine Rehabilitationsmaßnahme dauert 3 Wochen, kann
jedoch bei Notwendigkeit verlängert werden.

Den Antrag stellen Sie beim Rentenversicherungsträger
oder der Krankenkasse – wichtig sind aktuelle Kranken-
hausberichte, Facharztberichte und Befunde. Wenn Sie
bei der Antragstellung Hilfe brauchen, können Sie sich
z. B. an Ihre Krankenkasse oder Ihre örtliche Service-
stelle für Rehabilitation wenden. Die Adresse Ihrer Service-
stelle bekommen Sie von Ihrer Krankenkasse oder finden
Sie unter www.reha-servicestellen.de. Wiederholung ist bei
medizinischem Bedarf möglich.

Häuser, in denen eine stationäre Reha-Maßnahme
durchgeführt werden kann, sind mit dem Hinweis „Reha“
gekennzeichnet. Ein Belegungsvertrag mit dem Kosten-
träger ist in der Regel notwendig.

Grundsätzlich können Wünsche zur Region, zum Ort
oder zu einer speziellen Rehabilitationseinrichtung genannt
werden (Wunsch- und Wahlrecht § 9 SGB 9). Wünsche
werden berücksichtigt, sofern sie vom Leistungsträger
als berechtigt angesehen werden. Die gewünschte
Einrichtung sollte im Antrag deutlich gekennzeichnet
werden.

Wichtig: Aktuelle Hinweise zur richtigen Antragsstellung,
Kostengestaltung und Kostenübernahme erfragen Sie
am besten direkt bei den entsprechenden Einrichtungen
dieser Adressliste (siehe auch Rückseite).

Eine aktuelle Auflistung finden Sie unter www.biokrebs.de.
Die Reihenfolge ist nach Postleitzahlen sortiert und
stellt keine Wertung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Bitte klären Sie vor der Aufnahme in eine dieser Kliniken
unbedingt die Kostenübernahme!

Lukas Klinik
Spezialklinik für Tumorerkrankungen
Ambulanz

Paracelsus Klinik Lustmühle –
Zentrum für Ganzheitsmedizin
und Zahnheilkunde
Ambulante Klinik,
Aufenthalt in nahegelegenem Hotel

Dr. Kleef,
Hyperthermie, Immuntherapie,
Integrative Onkologie

CH-4144 Arlesheim, Brachmattstr. 19
Tel.: 0041/61/7 06 71 71
Fax: 0041/61/7 06 71 73
kontakt@lukasklinik.ch
www.lukasklinik.ch

CH-9062 Lustmühle, Battenhusstraße 12
Tel.: 0041/71/3 35 71 71
Fax: 0041/71/3 35 71 00
info@paracelsus.ch
www.paracelsus.ch

A-1130 Wien, Auhofstr. 1
Tel.: 0043/1/5 85-73 11
Fax: 0043/1/5 85-73 11-20
office@dr-kleef.at
www.dr-kleef.at

I: M
II: Ch, F, HTg, W
III: Co, Ly, Ph
IV: KT, Ps 
V: A, Eb, EVo, EVg

I: E, M, O, Om, S, SkM, T, Z
II: HTg, HTr, HTp, PDT, Th, W
III: Ak, Bio, Ce, Co, D, EAV, Frm, H, Ma, Mi, 

Ne, Ph, Ly
IV: A, Ps
V: A, Eb, EVg

I: E, M, O, Om, S, SkM, Z
II: Ch, F, HTg, HTr, PDT, W
III: Ak, Ce, D, Eb, Frm, H, Ly, Mi, Ne, Ph
IV: Ps, V
V: A, Eb, EVo, EVg

Adressen für weitere Informationen:

– www.deutsche-rentenversicherung.de
Deutsche Rentenversicherung
Tel. 0800 10004800

– www.unabhaengige-patientenberatung.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland
Tel. 0800 0117722

– www.betanet.de
Suchmaschine für Sozialfragen im Gesundheitswesen

– www.rehakliniken.de
Umfangreiche Datenbank zu Reha- und Vorsorge-
Einrichtungen
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Die Gesellschaft für Biologische Krebs-
abwehr ist ein eingetragener Verein zur
Förderung ganzheitlicher Therapien.

KLINIKEN IM AUSLAND

Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von
Krebspatienten, Angehörigen und Therapeuten. Unser Ziel ist es, eine individuelle, menschliche Krebstherapie unter
besonderer Berücksichtigung naturheilkundlicher Methoden zu fördern. Wir stärken Patienten und unterstützen sie,
Verantwortung für sich und ihre Entscheidungen zu übernehmen. Auf unserer Internetseite www.biokrebs.de ist unser
vielfältiges Informationsmaterial zum Download hinterlegt. Darüber hinaus gibt es Hinweise zu Veranstaltungen, zu den
regionalen GfBK-Beratungsstellen, Ärzte-Informationen und die Möglichkeit, den GfBK-Newsletter zu abonnieren.
Unter der Telefonnummer 06221 138020 können Sie Informationsmaterial und Benefizprodukte bestellen, aber auch
Termine mit dem Ärztlichen Beratungsdienst vereinbaren. Die Arbeit der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr ist
nur möglich, weil Patienten, Angehörige und Therapeuten uns unterstützen.

Unsere gesamte Arbeit wird ausschließlich aus Spenden und den Mitgliedsbeiträgen finanziert. Wir erhalten keine
staatliche Förderung und lehnen die Unterstützung durch die pharmazeutische Industrie ab. Unterstützen Sie uns mit
Ihrer Spende.
Unser Spendenkonto:

Volksbank Kurpfalz Heidelberg

IBAN: DE46 6729 0100 0065 1477 18

BIC: GENODE61HD3

Checkliste zur Suche nach einer ganzheitlich orientierten Klinik und Kostenaufklärung
Die Kliniken und Tageskliniken führen nach eigenen Angaben ganzheitliche, biologische Krebsbehandlungen durch. Um sich wirklich
sicher sein zu können, dass Sie in dieser Klinik gut aufgehoben sind und dass eine in Ihrer Situation optimale Behandlung erfolgen kann,
möchten wir Ihnen folgende Empfehlungen geben.

Bitte klären Sie unbedingt vor der Aufnahme in einer dieser Kliniken die Kostenübernahme!

Klären Sie mit Ihrem Versicherungsträger bzw. behandelnden Arzt vorab, ob eine Anschlussheilbehandlung (AHB), Rehabilitation oder 
Akutbehandlung durchgeführt wird. Danach richtet sich auch die Auswahl der infrage kommenden Kliniken.

Rufen Sie in der Klinik an und fragen Sie konkret nach den angebotenen Therapien und dem ungefähren Ablauf des Aufenthaltes.
Notieren Sie sich vor dem Telefonat, was Sie fragen und ansprechen wollen.

Lassen Sie sich mögliche Selbstzahlerleistungen ausführlich erklären und über die Höhe der Kosten aufklären. Seien Sie kritisch, wenn
Sie den Eindruck haben, dass finanzielle Interessen eine Rolle spielen.

Seien Sie sich bewusst, dass eine Rehabilitation oder Anschlussheilbehandlung (AHB) normalerweise eine Mindestdauer von 3 bis 4
Wochen Klinikaufenthalt bedeutet.

Sprechen Sie möglichst auch mit einem Klinikarzt, um zu erfahren, was in Ihrer Situation als medizinische Behandlung in dieser Klinik
möglich ist. Schildern Sie Ihre Krankheitsgeschichte oder Beschwerden möglichst konkret und ohne langatmige Abschweifungen.

Seien Sie vorsichtig, wenn der Klinikarzt nur ein besonders wirksames, neues „Heilmittel“ anwenden will.

Überlegen Sie am besten gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt, welche Therapien in Ihrer Situation besonders sinnvoll sind. Wenn
Sie eine psychische Stärkung erreichen möchten, ist es nicht sinnvoll, in eine Klinik zu gehen, die dieses nicht oder nur zum Teil anbietet.

Wenn Sie nur eingeschränkt gehfähig oder bettlägerig sind, fragen Sie nach den pflegerischen Leistungen.

Wenn Sie einen Angehörigen mitnehmen möchten, fragen Sie bitte in der Klinik nach, ob eine gemeinsame Unterbringung möglich ist.

Seien Sie sich im Klaren, dass auch, wenn die Kliniken viele naturheilkundliche Therapien anbieten, nicht unbedingt jede Therapie in 
Ihrem speziellen Krankheitsbild sinnvoll sein muss.

Möchten Sie den Fokus auf eine bestimmte Therapieform legen, sollten Sie in jedem Fall vorher abklären, ob diese Therapien auch 
durchgeführt werden, damit Sie während des Aufenthaltes keine Enttäuschung erleben.

Wenn es möglich sein sollte, erkundigen Sie sich am besten vor Ort von den Möglichkeiten und der Atmosphäre der Klinik. Die
Mitarbeiter sollten einen freundlichen, engagierten und kompetenten Eindruck auf Sie machen.

Kostenaufklärung
Eine Aufklärung über die Kosten alternativer Behandlungsmethoden ist unabhängig von der möglichen Erstattung durch die Krankenkasse
Pflicht.

Wird eine Kostenaufklärung verweigert, verstößt dies gegen die Berufsordnung der Ärzte § 12 Absatz 4. PatientInnen sind schriftlich über
die Höhe des nach der GOÄ zu berechnenden voraussichtlichen Honorars sowie darüber zu informieren, dass ein Anspruch auf Übernahme
der Kosten durch eine Krankenversicherung oder einen anderen Kostenträger nicht gegeben oder nicht sicher ist.

Für innovative Verfahren der konventionellen Medizin wie z. B. TACE, SIRT und LITT wie auch viele Verfahren der komplementären Medizin
(z.B. Hyperthermie) gibt es noch keine entsprechenden Abrechnungspositionen.

Lt. ärztlichem Berufsrecht sollen Ziffern aus der GOÄ verwendet werden, die in Art, Schwierigkeit und Umfang der neuen Leistung ähnlich
sind (Analogabrechnung – gekennzeichnet mit dem Buchstaben A bei der entsprechenden Ziffer). Mit wenig konkreten Kostenaussagen sollte
man sich nicht zufrieden geben – immer nach einer Honorarvereinbarung fragen. Ärzte sind laut ihrer Berufsordnung an bestimmte Grenzen
gebunden.

Die Honorarforderung muss angemessen sein und der Arzt hat bei Abschluss des Behandlungsvertrages Rücksicht auf die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse der PatientInnen zu nehmen. Ohne umfassende Aufklärung im Vorfeld, eine Honorarvereinbarung und einen ab-
geschlossenen, gültigen Behandlungsvertrag hat der Arzt kein Recht auf Honorar.


